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DieRegelungenderAVRerweiterndie MöglichkeitenbeiderEntwicklungneuer,rechtskonformerArbeitszeitmodelle.DieerwartetenInter-

pretationen,Auslegungenundggf.die RechtssprechungwerdendenderzeitigenInterpretationsspielraumderAVR-Regelungeneinengenund

zukünftigfürweitereKlarheitsorgen.DieAutorendiesesBeitragesstellenGrundmodellederArbeitszeit-undBereitschaftsdienstgestaltung

vor,die aufdiesenNeuerungenbasierenundsichflexibel andietatsächlichenVerhältnissedereinzelnenAbteilungenanpassenlassen.

Gestaltungskompetenz im
Rahmen der AVR Caritas

Die mit Wirkung zum 1. November 2006 veränderte An-

lage 5 zu den AVR nutzt die Öffnungsklauseln des Arbeits-

zeitgesetzes und bietet nun einen Gestaltungsrahmen. Die

Entscheidungskompetenz über konkrete Arbeitszeitmo-

delle wird auf die betriebliche Ebene übertragen.

Durch den zwingenden Abschluss einer Dienstverein-

barung in Zusammenhang mit den Zustimmungsrechten

gemäß MAVO wird formal sichergestellt, dass die Inter-
essen der Dienstnehmer einfließen. Somit ist die Erarbei-
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Abb. 1:Entscheidungskompetenz liegt in der Einrichtung

tung und Umsetzung neuer Arbeitszeitmodelle eine fach-

und hierarchieübergreifende Querschnittaufgabe, die Ziel-

kriterien prüfen und bewerten muss. Ob die "Neben be-

dingung" des Arbeitsschutzes eingehalten wird unterliegt

darüber hinaus der externen "Kontrolle" durch das Amt

für Arbeitsschutz (Abbildung 1).

Zielsetzungen bei der Gestaltung
neuer ArbenszenmodeHe

Die Zielsetzungen bei der Entwicklung und Umsetzung
neuer Arbeitszeitmodelle im Krankenhaus beschränken

sich nicht auf die Erfüllung der rechtlichen Anforderungen

sondern sind hoch komplex (siehe Abbildung 2).

Die finanziellen Auswirkungen für die Einrichtung (z.B.

durch eine Ausweitung des Stellenplans), die Attraktivität
der Dienstgestaltung sowie die finanziellen Möglichkei-
ten für den einzelnen Mitarbeiter als auch die Arbeits-

fähigkeit der Abteilung (Wie viele Mitarbeiter stehen der

Abteilung zu welcher Zeit zur Verfügung? Wann sind wei-

che Arbeitsplätze zu besetzen? usw.) stellen wichtige Pfei-

ler dar. Diese müssen beim Umgang mit neuen Arbeits-
zeitmodellen auch im Zusammenhang betrachtet werden:

Beispielsweise bildet die Einführung eines versetzten
Dienstes die Rechtskonformität und ggf. auch eine Kos-

Krankendienst212007



Einrichtung
(z.B.:Personalleiter)

MAV/ Betriebsrat

leiter der
Abteilung

=Betriebliche Ebene

Arbeitsmediziner

Amt für Arbeitsschutz------------------
=Gefährdungsanalyse

=externe Kontrollgremien

Abb. 2: Zielsetzungen bei der Gestaltung neuer Arbeitszeitmodelle

tenneutralität für den Dienstgeber, führt jedoch unweiger-
lich zu einer Ausdünnung der morgendlichen Besetzung.

Hierbei kann die Rechtskonformität der Arbeitszeitmo-

delle als notwendige Nebenbedingung gesehen werden.

Das Arbeitszeitmodell muss letztendlich die Arbeitsfähig-
keit der Abteilung sicherstellen.

Die Vielzahlder Ziele und Interessen sowie die Wech-

selwirkungen innerhalb und außerhalb der Abteilung, die

mit einem neuen Arbeitszeitmodell verknüpft sind, machen
eine detaillierte Betrachtung notwendig: DieAuswirkungen

für den Dienstgeber, für den einzelnen Mitarbeiter und
für die Abteilung müssen transparent sein, um auf sach-
licher Ebene eine gemeinsame lösung finden zu können.

"AVR-konforme" Grundmodelle _

Die bereits im Rahmen des TVÖDund Marburger Bund
vorgestellten Grundmodelle sind somit auch im Bereich
der AVRanwendbar: Der entscheidende arbeitszeitrecht-

liche Faktorfür die Auswahl eines Modells stellt die Arbeits-

belastung über den 24-Stunden-Zeitraum dar. Hierdurch

Externe Fachberatung
und Moderation

ergibt sich eine Vielzahl unterschiedlichster lösungsan-
sätze und Modellvarianten. In den nachfolgenden Grund-

modellen sind ausgewählte Varianten dargestellt. Der
ÜberblickerfolgtmiteinerErörterungder in derPraxisam
häufigstendiskutiertenProbleme.

ModellA

Einhaltung der "strengen" Kriterien der AVR.Das be-
deutet eine maximale Dienstlänge in Höhe von 13 Stun-
den in den Bereitschaftsdienststufen C und D;Aufteilung
des 24-Stundenzeitraums auf drei Dienste:

- Frühdienst 7:15- 12:00 Uhr,

- Spätdienst 12:00 - 20:00 Uhr,
- Nachtdienst 19:30 ...:7:30 Uhr als Bereitschaftsdienst

mit Übergabezeiten,
- Nachtdienstfolge möglich/notwendig.

Erörterung:

Aufgrund der niedrigen Arbeitsbelastung ab 19:30Uhr
wird die Arbeitszeit für den Nachtdienst auf 13 Stunden

ausgedehnt. Die zu erbringende Sollarbeitszeit wird in
Form von Bereitschaftsdienst erbracht. Je nach Bereit-

schaftsdienststufe (B=50 % bis D =80 %) stehen dem

Zeitraum in Höhe von 13 Stunden lediglich 6,6 bis 9,8 ver-
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gütete Stunden gegenüber. Um einerseits die Soliarbeits-
zeit zu erfüllen und überhaupt eine zusätzliche Vergü-

tungsmöglichkeit des Bereitschaftsdiensts zu erzielen,
müssen Nachtdienstfolgen geleistet werden. Aufgrund
der Mindestruhezeit in Höhe von elf Stunden gilt die Be-

grenzung auf 13 Stunden auch für die Bereitschafts-
dienststufen A und B, wenn eine Nachtdienstfolge gelei-
stet werden soll.

Bei eingestreuten Diensten steht der Mitarbeiter so-
wohl am Tag vor als auch am Tag nach dem Nachtdienst
nicht zur Verfügung. Dies stellt insbesondere kleinere Ab-

teilungen vor erhebliche Probleme, da es hier auf die Kon-

tinuität der Patientenversorgung durch denselben Mitar-

beiter ankommt. Zwar ergibt sich durch den Freizeitaus-

gleich rechnerisch eine (teurere) Stellenplanaufstockung,
dieser kann aber nicht als "Springer" alle Arbeitsplätze
abdecken. In der Anästhesie bzw. in den operativen Funk-
tionsbereichen wo die Mitarbeiter eher austauschbar

sind, stellt dies weniger ein Problem dar.
In den meisten Lösungsmodellen führte daher die Ver-

kürzung auf 13 Stunden zu Nachtdienstfolgen. Womit die

physiologische Entlastung durch kürzere Dienste durch

eine physiologische Belastung von Nachtdiensten ersetzt
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Abbildung 3: Modell A
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Abbildung 4: Modell A Variante

wird. Nur in wenigen Fällen empfanden die betroffenen

Mitarbeiter dies subjektiv nicht als Nachteil. Allerdings
lassen sich derzeit einige Abteilungen auf eine Testphase
ein.

Das Modell ist somit nur dann sinnvoll, wenn durch-

gängige Regelarbeitszeit erforderlich ist bzw. die Arbeits-
leistung nicht durch organisatorische Maßnahmen ver-

ringert werden kann.
Der Zeitraum von 7:45 bis 20:00 Uhr ist unter Einhal-

tung der strengeren Kriterien mindestens in zwei Dienste

aufzuteilen. In einer Variante (siehe Abbildung 5) wird der
Vormittag durch einen 12-Stunden-Dienst abgedeckt, den
die Mitarbeiter im täglichen Wechsel leisten. Um die täg-
liche Höchstarbeitszeit in Höhe von 10 Stunden einzuhal-
ten werden Pausen von mindestens zwei Stunden not-

wendig. Ist dies organisatorisch nicht umsetzbar kann ggf.
unter Nutzung der Ausnahmeregelung gemäß § 8 der An-

lage 5 zu den AVRein 12-Stunden-Dienst gestaltet wer-
den. Dies sehen die Tarifverträge TVÖDund Marburger
Bund bereits vor. Neben dem Vorteil der besseren Konti-

nuität bei der Arbeitsleistung bietet dies höhere Bezahl-
möglichkeiten, da die über die Sollarbeitszeit hinaus zu
leistende Arbeitszeit bezahlt werden kann.
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